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SV. Kanton Uri.
Keine schulgesetzlichen Erlasse pro 1922.

V. Kanton Schwyz.
Keine schulgesetzlichen Erlasse pro 1922.

VI. Kanton Obwalden.
Verordnung über Schulgesundheitspflege. (Vom 17. Januar 1922.)

VII. Kanton Nidwalden.
Keine schulgesetzlichen Erlasse pro 1922.

VIII. Kanton Glarus.
Keine schulgesetzlichen Erlasse pro 1922.

IX. Kanton Zug.
1. Mittelschulen.

1. Disziplinarverordnung für die Kantonsschule in Zug. (Vom 24. April
1922.)

2. Lehrerschaft aller Stufen.
2. Gesetz betreffend teilweise Abänderung der Gesetze über Besol¬

dung der kantonalen Behörden, Beamten und Angestellten vom
14. Oktober 1920 und über Besoldung der Primär-und Sekundarlehrer

vom 31. Januar 1921. (Vom 16. November 1922.)
Der Kantonsrat,

in Ergänzung der Geestze über Besoldung der kantonalen
Behörden, Beamten und Angestellten vom 14. Oktober 1920 und der
Primär- und Sekundarlehrer vom 31. Januar 1921,

beschließt:
§ 1. Durch dringlichen Kantonsratsbesehluß können je nach

den Kosten der Lebenshaltung:
a) die im Gesetze über Besoldung der kantonalen Behörden,

Beamten und Angestellten festgesetzten fixen Besoldungen
und Wartgelder um höchstens 25%,

b) die im gleichen Gesetze vorgesehenen weitern Ansätze um
höchstens 20%, und
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114 Kanton Freiburg.

c) die im Gesetze betreffend die Besoldung der Primär- und
Sekundarlehrer in § 1 vorgeschriebenen Mindestbesoldungen
und Stundenentsehädigungen und in § 2, lit. a, vorgeschriebenen

Dienstalterszulagen um höchstens 15%
herabgesetzt werden.

§ 2. Die Ansätze sind jeweilen vor der Budgetberatung gleichmäßig

für jede Kategorie von Behörden, Beamten, Angestellten
und Lehrern festzulegen.

§ 3. Das vorliegende Gesetz tritt — vorbehaltlich § 34 der
Kantonsverfassung — erstmals für das Jahr 1923 in Wirksamkeit.

Der Regierungsrat ist mit dessen Vollzug beauftragt.

X. Kanton Freiburg.
1. Fortbildungsschulen.

I. Programm der Fortbildungsschulen. (Provisorisch für drei Jahre.
[In Kraft seit 1. November 1922.])

2. Lehrerschaft aller Stufen.
2. Gesetz über die Pensions- und Invaliditätskasse der Lehrerschaft

der öffentlichen Primär- und Sekundärschulen. (Vom 14.
Februar 1922.)

Der Große Rat des Kantons Freiburg,
auf Antrag des Staatsrates,

beschließt:
I. Kapitel.

Allgemeine Bestimmungen.

Art. 1. Die Pensions- und Invaliditätskasse der Lehrerschaft
der öffentlichen Primär- und Sekundärschulen ist eine juristische
Person. Sie hat ihren Sitz in Freiburg.

Art. 2. Sie bezweckt die Ausrichtung eines Ruhegehaltes an
ihre Mitglieder und deren Versicherung gegen die Folgen der
Invalidität und des Todes innert den Grenzen dieses Gesetzes.

Ait. 3. Einzig die Lehrerschaft der öffentlichen Primär- und
Sekundärschulen hat Anrecht auf die Mitgliedschaft der Kasse.

Der Beitritt ist obligatorisch. Für die Geistlichen, die
Mitglieder von Kongregationen und alle Lehrer, die bei ihrem
Amtsantritt über 35 Jahre alt sind, ist er indessen fakultativ.

Die Lehrerinnen an Haushaltungsschulen, die das Lehrpatent
für den Primarunterricht erlangt haben, sind als Mitglieder der
Kasse zugelassen. Immerhin werden diejenigen Lehrerinnen,


	Kanton Zug

